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Stadt Bitterfeld-Wolfen 
Stadtrat 

 

Beschlussantrag Nr. : 321-2019 

  

 

   aus öffentlicher Sitzung 

 

 

 

Einreicher: Oberbürgermeister 
Verantwortlich für die Umsetzung: SB Stadtplanung 
Budget / Produkt: 41/ 51.10.01 

 

 

Beratungsfolge 

Gremium Termin J N E 

Ortschaftsrat Wolfen 08.01.2020    

Stadtentwicklungs-, Bau- und Vergabeausschuss 15.01.2020    

Stadtrat 22.01.2020    

    

 

Beschlussgegenstand: 

Entwicklungssatzung "Leipziger Straße 173" im OT Stadt Wolfen; Aufstellungsbeschluss 

 

 

Antragsinhalt: 

Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen beschließt: 

  

1. die Aufstellung der Entwicklungssatzung 01-2020wo „Leipziger Straße 173“ im Ortsteil Stadt 

Wolfen gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 2 BauGB für den in der Anlage 1 dargestellten Geltungsbereich, 

 

2. für die Planaufstellung das vereinfachte Verfahren gem. § 13 BauGB anzuwenden. Es wird von der 

Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, von dem Umweltbericht nach § 2a und von der Angabe nach § 3 

Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der 

zusammenfassenden Erklärung nach § 6a Absatz 1 und § 10a Absatz 1 abgesehen. 

 
 

Begründung: 

Nach § 34 Abs. 4 Nr. 2 BauGB können bebaute Bereiche im Außenbereich als im Zusammenhang bebaute 

Ortsteile festgelegt werden, wenn die Flächen im Flächennutzungsplan (FNP) als Baufläche dargestellt sind. 

Bei dem in Rede stehenden Grundstück zwischen Leipziger Straße und Fichtestraße handelt sich um eine 

teilweise bebaute Fläche. Der Vorhabenträger beabsichtigt, auf diesem Grundstück die Errichtung eines 

Wohngebäudes. Das Entwicklungsgebiet hat eine Größe von ca. 1.530 qm und ist durch die Leipziger Straße 

erschlossen. Im FNP ist dieses Grundstück als Wohnbaufläche ausgewiesen. Damit liegen die 

Voraussetzungen für eine sog. Entwicklungssatzung vor.     

 

 

 

 

  

 

 
16.12.2019 
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Grundlagen für den Beschlussantrag  (Gesetze, Ordnungen, Beschlüsse): 

Baugesetzbuch 

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 

Hauptsatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen  

  

 

Welche Beschlüsse wurden zu dieser Problematik bereits gefasst 

(Beschlussnummer-Jahr)? keine  

 

 

Welche Beschlüsse sind 

a) zu ändern?   keine 

b) aufzuheben? keine 

(Beschlussnummer-Jahr)? 

 

 

Die Behindertenfreundlichkeitsprüfung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (EU-, Bundes- und 

Landesrecht) 

wurde durchgeführt 

ist nicht notwendig 

 

 

Welche finanziellen Auswirkungen ergeben sich:       

a) Untersachkonten:       

b) Maßnahmenummer (bei Investitionen):       

c) Betrag in € einmalig: keine, Finanzierung über städtebaulichen Vertrag 

d) Folgekosten in € nach Jahresscheiben:       

  

 

 

 

              

Unterschrift der Einreicherin /des Einreichers zur 

Vorlagennummer: 321-2019 

 

Anlagen: 

Anlage 1 - Geltungsbereich  

Anlage 2 - Lage im Stadtgebiet 
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